
Bekanntmachung Abbruch im öffentlichen Beschaffungswesen
Gestützt auf § 35 der Vollzugsverordnung zur Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen (VIVöB, SRSZ 430.130) wird die Arbeitsvergabe abgebrochen:
	Auftraggeber:
	  Name und Adresse des Auftraggebers 

	Gegenstand des Auftrages:
	  Gegenstand, Umfang und Dauer des Auftrages einschliesslich Optionen für Zusatzleistungen 

	Verfahrensart:
	Nennung der Verfahrensart (offenes Verfahren Art. 12 Abs. 1 Bst. a IVöB oder selektives Verfahren Art. 12 Abs. 1 Bst. b IVöB)

	Abbruchgrund:
	  § 35 Abs. 1 Bst. (Nennung des entsprechenden Buchstabens) VIVöB

	Rechtsmittelbelehrung:
	Gegen diesen Abbruch kann innert zehn Tagen seit der Publikation im Kantonalen Amtsblatt beim Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz schriftlich Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerde muss einen Antrag, eine Darstellung des Sachverhaltes sowie eine Begründung enthalten. Es gelten keine Gerichtsferien.
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